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Zugang zu amtlichen Informationen;

Ihre E-Mail vom 11. November 2021

Anlagen: 8

Sehr █████ █████████

über Ihren mit E-Mail vom 11. November 2021 gestellten Antrag auf Zugang zu amtlichen
Informationen ergeht der folgende

Bescheid:

Dem Antrag wird durch Übersendung der unter II. näher bezeichneten Unterlagen
stattgegeben.

Gebühren werden keine erhoben.

Dienstgebäude Bonn-Duisdorf Rochusstraße 1: Bushaltestelle Rochusstraße, Bundesministenen (608, 609, 800, 843, 845)
oder Haltepunkt Helmholtzstraße der RB 23 und ca. 10 Minuten Fußweg'

Dienstgebäude Bonn-Duisdorf. Villemombler Straße 76: Buslinien (605, 606, 607^608, 609)



Seite 2von2 Begründung:

l.

Mit Ihrer E-Mail vom 1 1 November 2021 beantragen Sie die Übersendung von Berichten,
Präsentationen  o. a. zur Einführung / Einarbeitung  von Herrn Bundesminister  Heil zum
Amtsantritt  im März 2018.

Sie stützen Ihren Antrag auf § 1  Absatz 1  des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu
Informationen  des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG).

MitderSchwärzung personenbezogener Daten haben Sie sich einverstanden erklärt.

II.

Nach § 7 Absatz 1  IFG bin ich für die Entscheidung über Ihren Antrag zuständig. Dieser
betrifft Informationen  des Bundesministeriums  für Arbeit und Soziales (BMAS), zu deren
Verfügung ich berechtigt bin. Bei den von Ihnen angeforderten  Unterlagen  handelt es sich
um amtliche  Informationen  (vgl. § 2 Nummer  1  IFG).

Ihr Antrag ist zulässig und begründet.

Anliegend übersende ich Ihnen die Unterlagen, die Herrn Bundesminister Heil anlässlich
seines Amtsantritts im März 2018 zur Verfügung gestellt wurden. Entsprechend Ihrer
Einwilligung wurden schutzwürdige personenbezogene  Daten geschwärzt.

Die Kostenentscheidung  beruht auf § 10 Absatz 1  Satz 2 IFG. Bei den Ihnen erteilten
Informationen handelt es sich um eine einfache Auskunft im Sinne der Vorschrift.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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